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Aus verfährenstechnischen Gründen werden die im Am!

m

blateNg 5/4 v0vom 21.12.1994 veröffentlichten Rechtsverordnungen über dieLandschaftsschutzgebiete „Crinitzberg‘“‘und wOelbachgrund‘‘ nochmals vektindet. .

des.Landratsamtes’des Landkreises Zwickauer Land als untere Naturschutzbehörde über das Landschaftsschutzgebiet „Crinitzberg“
Vom 24. November 1994 ; . -

Aufetma von 8.19 und 8 50 Abs. 1 Nr. 3. des SächsischenGesetzes über Naturschutz und Landschafts-
pflege (Sächsisches Naturschutzgesetz SächsNatSchG) ‚vom 16, Dezember 1992 (Sächs.GVBl. 5. 571

- in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Oktober 1994 (Sächs.GVBl. 5. 1601) wird verordnet:
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Festsetzung zum Schutzgebiet
Diei n 5::2 näher bezeichneteFläche auf dem Gebiet der Gemeinde Crinitzberg, GemarkungBärenwalde,

- imLandkreis Zwickauer Land wird alsLandschaftsschutzgebiet festgesetzt.DasLandschaftsschutzgebiet
führt dieBezeichnung „Crinitzbei A
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Schutzgegenstand

(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von ca. 140ha.
(2) Das Landschaftsschutzgebietumfaßt den Crinitzberg,dasFeuchtgebiet „Bummerloch",dieSteinwiese

und das Feuchtgebiet „Großer Teich“.
ImNorden wird das Landschaftsschutzgebiet ab Ortsteilgrenze Obercrinitz durch den zumFlurstück
Nr. 392 gehörendenFeldweg und in Fortsetzung durch die Straße Bärenwalde - Obercrinitz begrenzt,
Etwa 100 m nach dem „Großen Teich“ folgt die Grenze südöstlich dem Feldweg „Steinwiese“ und
schneidet weiter nach Süden verlaufend die Flurstücke Nr. 393, 392, 391/1, 389, 390, 200/1, 199/1
und.199,In südwestlicherRichtung bildet die Flurstücksgrenze derFlurstücksnummer 199/1bis zum
ehemaligen Kleinbahngleiskörper die Abgrenzung,
Entlangder westlichenFlurstücksgrenze dieserBahnlinieverläuft die Grenze erneut in südlicherRich-
tungbis zur Kreisgrenze zumLandkreis Auerbach,entlang dieser,in nordwestlicher Richtung,bis zum
Waldrandund weiter entlang der Ortsteilgrenze Bärenwalde- Obercrinitz.

(3) Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes sindin  einer Übersichtskarte im Maßstab 1.; 10000
(Anlage 1) und detailliertin drei Flurkarten im Maßstab 1 : 2730 (Anlagen 2 bis 4) grün eingezeich-
net. Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Linienaußenkante. Die Karten (Anlagen 1 bis 4) sind
Bestandteile der Verordnung, ;

(4) Die Verordnung mit Karten wird gemäß $ 51 Abs. 9 SäüchsNatSchG beimLandratsamt des Landkrei-
ses Zwickauer Land, untereNaturschutzbehärde, aufdie Dauer von zwei Wochen,  beginnend am ach-
ten Tag nach der Verkündung dieser Verordnung im Amtsblatt des Landkreises Zwickauer Land zur
kostenlosenEinsicht durch jedermann währendder Sprechzeiten öffentlich ausgelegt (Ersatzverkün-
dung).

(5) Die Verordnung mit Karten wird nach Ablauf der Auslegungsfrist beim Landratsamt des Landkreises
‚Zwickauer Land, untere Naturschutzbehördein Zwickau, Werdauer Str. 7, Zimmer 215 zur kostenlo-

‚sen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeitenniedergelegt.
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Schutzzweck

Zweck des Landschaftsschutzgebietes „Crinitzberg“ ist die Erhaltüng des Landschaftsraumes in seiner
Gesamtheit zur Sicherungund WiederherstellungderLeistungsfähigkeit desNaturhaushaltes undderNut-
zungsfähigkeit derNaturgüter sowie eines abwechslungsreichenLandschafisbildes undzur Sicherungder
ästhetischen Funktion für eine nachhaltige Erholungswirksamkeit.,
Dabei soll insbesondere erreicht werden, daß
1. der „Crinitzberg‘, ein Granithärtling, als landschaftsprägendes Element unverändert erhalten bleibt,
2. die vorhandenen Kleingewässer und Quellbereiche mit ihrer natürlichenUfervegetation erhalten blei-

ben,
3. die Erhaltung der Seggen-, Binsen- und Hochstaudenlebensgemeinschaften unter Berücksichtigung

einer bestandstypischen Pflege erfolgt,
4. die vorhandenenNadelwaldbestände erhalten bleiben und weitere standortgerechte Waldgesellschaf-

ten entwickelt werden,
5. die vorhandenen Kleingehölzstrukturen erhalten und durch Anlage neuer Schutzpflanzungen ergänzt

werden,
6. dieser Raum als ruhiges Erholungsgebiet, vorr allem als weitläufiges Wandergebiet entwickelt und

erschlossen wird.
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Verbote
In demLandschaftsschutzgebiet „Crinitzberg“ sind. alle Handlungen verboten, die den Charakter des
Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere wenn dadurch
1. der Naturhaushalt geschädigt,
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört,
3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert,
4, das Landschaftsbild nachteilig geändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf andere Weise

beeinträchtigt oder
5. der Naturgenuß oder der besondere Erholungswert der Landschaft beeinträchtigt wird. 7
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u Erlaubnisvorbehalt

{1} Handlungen, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwider.
Jaufen können, bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der unteren Naturschutzbehörde.

(2) Der Erlaubnis bedürfen insbesondere folgende Handlungen:

1, Errichtung von baulichen Anlagen im Sinne der Sächsischen Bauordnung und des Sächsischen
Wassergesetzes oder der Errichtung gleichgestellte Maßnahmen, auch wenn sie einer baurechtli-
chen Genehmigung oder Anzeige nicht bedürfen,
Errichtung vonEinfriedungen,
‘Verlegen oder Ändern von ober- oder unterirdischen Leitungen aller Art,

„ Abbau, Entnahme oder Einbringen von Steinen, Kies, Sand, Lehm oder anderen Bodenbestand-
teilen oder die Veränderung der Bodengestalt auf andere Weise,

5. Lagem. vonGegenständen, soweit sie nicht zur zulässigen Nutzung des Grundstückserförderlich
; sind,
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6; Anlage oder Veränderung von Straßen, Wegen, Plätzen oder anderen Verkehrswegen,
- 7. Anbringen von Wegmarkierungen, die geeignet sind, die Erholungsnutzung räumlichzu lenken;

8. Anlage oder Veränderung von Flächen oder Anlagen für Sport und Spiel, €einschließlich Motor-
sportanlagen, .

9, : Anlage oder| Veränderung von Flugplätzen, .
. +10. Betrieb von Motorsport sowie vonmotorgetriebenenSchlitten,

\

. 11, Aufstellen von Wohnwagenoder Verkaufsständenund das mehrtägige Zelten oder.Abstellen von
Kraftfahrzeugen,

12. Anlage, Beseitigung oder Änderung von fließenden oder stehenden Gewässem einschließlich
deren Uferbereichen,

13. Aufstellen oder Anbringen von Plakaten,Bild- oder Schrifttafeln,
14.Kahlschlag von Wald auf einer Fläche von mehr als 2 ha
15. Erstaufforstungen, Umwandlungen vonWald,Anlage vonKleingärten oder die wesentliche Ände-

zung der Bodennutzung auf andere Weise,
16. Beseitigung oder Änderung von wesentlichenLandschaftsbestandteilen,wie Hecken, Gebüsche, ;

Feld- und Ufergehölze.
(3) Die Erlaubnisist zu erteilen, wenn die Handlung Wirkungen der in & 4 genannten Art nicht zur Folge

hat oder solche Wirkungen durch Auflagen oder Bedingungen abgewendet werden können. Sie kann
mit Auflagen, unter Bedingungen, befristet oder widerruflich erteilt werden, wenn dadurch erreicht
werden kann, daß die Wirkungen der Handlung dem Schutzzweck nur unwesentlich zuwiderlaufen.

(4) Die Erlaubnis wird durch eine nach anderen Vorschriften erforderliche Gestattungersetzt, wenndiese
mit Zustimmung der Naturschutzbehörde ergangen ist.

(5) Bei Handlungen des Bundes und des Landes, die nach anderen Vorschriften keiner anderen Gestat-
tung bedürfen, wird die Erlaubnis durch das Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde ersetzt. Das
‚gleiche gilt fürHandlungen, die unterLeitung oder Betreuung staatlicherBehörden durchgeführt wer-
den.
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Zulässige Handlungen

Die 58 4 und 5 gelten nicht
1. für dieNutzungim  Rahmen einer umweltgerechtenBewirtschaftung land- und forstwirtschäftlicher

Grundstückein  der bisherigen Art undim  bisherigenUmfang mit Ausnahme vonMaßnahmennach
$5Abs. 2 Nr. 15

„2. "für die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd undFischerei;
3, für die sonstige, bisher rechtmäßig ausgelbte Nutzung der Grundstücke, Straßen und Wege sowie

der rechtmäßig bestehendenEinrichtungen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang: sowie
derenUnterhaltung und Erhaltung;
für Schutzzäune an Verkehrswegen;
für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen.
für die Unterhaltung der Gewässer durch den Unterhaltspflichtigen, Eingriffe in denUferbereichim
Rahmen der Gewässerinstandhaltung sind jedoch £im  Einvernehmen mit der unteren Naturschutz-
behörde vorzunehmen. .
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Berreiungen

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die untere Naturschutzbehördenach$ 53 SächsNatSchG
Befreiung erteilen,

(2) Bei Handlungennach 5 5 Abs, 2Nr. 3,4,6 und 8 dieser Verordnung hat dieuntere Naturschutzbehörde
vor Erteilung der Befreiung bzw. vor der Erklärung des Einvernehmens aufgrund des Vorliegensder.
Voraussetzungen nach $ 53 SächsNatSchG die Zustimmung der höheren Naturschutzbehörde einzu-
holen.
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Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig iim  Sinne des $ 61 Abs. 1. Nr. 1 SächsNatSchGhandelt, wer in dem Landschaftsschutz-
gebiet vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen $ 19 Abs. 2 SächsNatSchGin  Verbindung mit 5 4 dieser Verordnung Handlungen vor-
nimmt, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlau-
fen, ;

2. entgegen 5 5 dieser Verordnung ohne vorherige schriftliche Erlaubnis Handlungen vornimmt, die
den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen können.
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Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach Ablauf der Auslegungsfristin Kraft,
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Zwickau über die einstweilige Sicherstellung des

Landschaftsschutzgebietes „Crinitzberg‘“ vom 14,September1993 (Sachs, GVBl. 5, 1023) außerKraft,

- Die Rechtsverordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Werdau, den 24. November 1994

Ot to  ) VE (Siegel)

Zu vorstehender Rechtsverordnung ergeht gemäß $ 3 Abs. 6 i.V.m. 5 3 Abs. 5 der SächsischenLandkrei-
sordnung (SächsLKrO) vom 19. Juli 1993 (SächsGVBl. S. 577), geändert durch Gesetz vom 19. April
1994 (SächsGVBl, S, 773) folgender Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Rechtsverordnung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Verkündung nicht mehr geltend
gemacht werden kann. Es sei denn, daß
1. die Ausfertigung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. die Vorschriften überdie Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder Verkündung derRechts-

verordnung verletzt worden sind,
3. der Landrat dem Beschluß nach $ 48 Abs, 2 der SichsLKr0 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen

hat, ;

4. vor Ablauf derin  Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluß beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber dem Landkreis Zwickauer Land

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung. begründen soll, schriftlich geltend
‚gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann.auch nachAblauf der in
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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